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 DRUCKSACHE 
  

 Nr. 105/2022 

 Amt für Familie, Bildung, Sport und 
Soziales 

 Münch, Markus 
 27.05.2022 

Betrifft: Kalkulation Musik- und Kunstschulentgelte 
 
 

Beratungsfolge Sitzungstermin Ö/NÖ Zuständigkeit Ergebnis 

Ausschuss für Soziales, Kultur, 
Schule und Sport  

07.07.2022 N Vorberatung mehrheitlich empfohlen  

Gemeinderat  25.07.2022 Ö Entscheidung    

 
 
Beschlussvorschlag 
Die Unterrichtsentgelte der Musik- und Kunstschule Albstadt, werden ab 01.10.2022 neu festgelegt. 

Die Musikschulentgelte werden auf einen Kostendeckungssatz von 42 % erhöht, die Entgelte der Kunstschule  
auf einen Kostendeckungssatz von 60,02 % erhöht. 

Der Musikschulordnung und den AGB´s wird zugestimmt. 
 
 
 
  
Finanzielle Auswirkungen 
Produktgruppe/Produkt/Projekt:       

Bezeichnung:       
  
Aufwendung/Auszahlungen:        Euro 
  
Finanzierung:  
Planansatz Haushaltsjahr:        Euro 
Verpflichtungsermächtigungen  
Haushaltsjahr: 

 
       Euro 

über- /außerplanmäßige 
Aufwendungen/Auszahlungen: 

 
       Euro 

Haushaltmittel gesamt:        Euro 
davon lt. Haushaltsplan für diese  
Maßnahme vorgesehen: 

 
       Euro 

  
Haushaltsmittel: 

 stehen zur Verfügung  stehen nicht zur Verfügung  stehen nur in Höhe von        Euro zur Verfügung 
 
Deckungsvorschlag: 
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Sachverhalt 

Entgeltanpassung Musik- und Kunstschule ab 01.10.2022 
 
Die Musikschulentgelte wurden letztmalig zum 01. April 2019 angehoben. 
In seiner Sitzung am 02.12.2021 hatte der Gemeinderat beschlossen, die Entgelte der Musik- und Kunstschule 
Albstadt zunächst gleich zu belassen und dann auf den 01.10.2022 wieder zu überprüfen.  
Die Kalkulation für besondere Angebote obliegen der Musikschulleitung im Zusammenwirken mit 
der Amtsleitung. 
 
Als Kalkulationsgrundlage wurden die Jahres-Personal- und Sachkosten (AN 2022) zu Grunde gelegt.  
Die Kosten der Lehrerstunden wurden dann auf die Belegungen umgelegt.  
 
Aufgrund des Beschlusses zur Haushaltskonsolidierung im Jahr 2010 wurden die Entgelte um 10 % erhöht, mit 
dem Ziel den Kostendeckungsgrad von damals ca. 46 % deutlich auf über 50 % zu erhöhen. Die weiteren 
Anpassungen sollten dann im Zweijahresrhythmus erfolgen.  
Im Jahr 2019 lag der Kostendeckungsgrad bei 53%, bei der Anpassung zuvor zum 01.10.2016 bei 55 %. Nicht 
enthalten in den bisherigen Kalkulationen sind die Querschnittskosten (Abschreibungen, Gebäudeunterhaltung 
etc.). Um den Erfordernissen einer rechtssicheren Gebührenkalkulation Rechnung zu tragen, sind die 
ansatzfähigen Gesamtkostenmit einzubeziehen. 
Die Bereiche MuKiS und Ensemble wurden aufgrund der Beschlüsse des Gemeinderats kostenfrei gestellt. 
 
Anders verhält es sich bei der Kunstschule der Stadt Albstadt. Sie soll, so der damalige Wille des Gemeinderats, 
abgesehen von Allgemeinkosten wie Abschreibungen und Verwaltung die Kosten durch Entgelte zu 100% 
decken. Entgegen dieser Festlegung wurde in den zurückliegenden Jahren jedoch keine 100%ige 
Kostendeckung erreicht. Auch für die Kunstschule sollten die ansatzfähigen Gesamtkosten künftig in die 
Kalkulation mit einfließen. 
 
Wegen der Corona-Pandemie wurde auf die turnusgemäße Entgelterhöhung zum 01.10.2020 verzichtet. 
Ebenso im Jahr 2021.  
 
Der Musikschulbeirat hat sich in seiner Sitzung am 20.06.2022 mit den Entgelten beschäftigt.  
Aufgrund der aktuellen Preisentwicklungen und der Inflationsrate von, Stand Mai 2022 von 7,9 % (Quelle: 
Statistisches Bundesamt) wurde eine Entgeltanpassung mit einem Kostendeckungsgrad von 50 % (ohne 
Querschnittskosten) kritisch betrachtet. 

 
Übersicht über die aktuellen Entgelte der umliegenden Musikschulen 
(Aufgrund anderer Strukturen wurden die Entgelte auf die bei uns geltenden Unterrichtszeiten umgerechnet.)   
Entgeltanpassung Albstadt ab 01.10.2022 berücksichtigt 

 

Vergleich mit 
umliegenden 
Musikschulen           

Durchschnitt 
ohne 

Albstadt   
Balingen 
Seit 03‘22 

Hechingen 
Erhöhung ab 
10’22 geplant 

Burladingen 
(bei 12 Monaten) 
Erhöhung ab 
10’23 geplant 

Sigmaringen 
Ab 01.03.2022 

Bausteinsystem 

Zollernalb 
Seit 10’19 
Erhöhung 
geplant 

E 45 108,50 € 90,00 € 87,00 € 109,15 114,75 € 102,00€ 

E 30 71,50 € 60,00 € 58,00 € 72,77 77,00 € 68,00 € 

GR 2 45 Min. 53,00 € 45,00 € 55,00 € 54,58 69,75 € 55,00 € 

GR 3 45 Min. 35,50 € 30,00 € 27,00 € 36,38 56,81 € 37,00 € 

MFE 26,00 € 15,00 € 19,00 € 24,90 28,50 € 24,00 € 
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Übersicht Kostendeckungsgrade umliegender Musikschulen 
 

 
Wie vom Musikschulbeirat gewünscht, wurden die Entgelte mit den unterschiedlichen 
Kostendeckungsgrade (jeweils mit Querschnittskosten, Begründung siehe oben) berechnet. 
Daraus folgend würden sich die Entgelte in den einzelnen Kostendeckungsgraden wie folgt 
darstellen:  

 

 Balingen Burladingen Hechingen JMS Zollernalb 

Kostendeckungsgrad 52,73 %  Erwachsene 
- Einheimische 85% 
- Auswärtige 100% 

Kinder/Jugendliche 
- Einheimische 35%-

55% 
- Auswärtige 60%-

80% 
(unterscheidet sich 
bei Einzel-
/Gruppenunterricht) 

ca. 55 % 51 – 53 % 
In Satzung 
verankert, dass 50 
% Kostendeckung 
erreicht werden 
müssen 
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Ergänzungsfächer   
Die wenigen externen Teilnehmer*innen in den Ensembles sind wichtig für die Spielfähigkeit der Ensembles, 
deshalb nur 5% Erhöhung. 
 

 Neu  Alt 
Monatl. Jahr Monatl. Jahr 

Ensembles  45 Min.     
bis 5 Teilnehmer 18.90 € 226,80 € 18,00 € 204,00 € 
über 5 Teilnehmer 12,60 € 151,20 € 12,00 € 132,00 € 

 

Ensembles 60 Min.      
bis 5 Teilnehmer 22,58 € 270,96 € 21,50 € 240,00 € 
über 5 Teilnehmer 16,27 € 195,24 € 15,50 € 168,00 € 
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Orchester 9,45 € 113,40 € 9,00 € 96,00 € 
Big-Band 15,75 € 189,00 € 15,00 € 168,00 € 
 
Für Schüler/innen der MuKS-Albstadt, die ein Hauptfach belegen, ist die Teilnahme kostenlos. 

 
 
Im Rahmen der Deputatsverfügbarkeit kann die Musik- und Kunstschule individuelle Einzel- und 
Gruppenunterrichtseinheiten anbieten.  
So werden aktuell bereits seit Jahren Flex-Kurse für Erwachsene angeboten.  
Diese beinhalten 5 Unterrichtseinheiten. 
 
 
Leihinstrumente  
Der Bestand an Instrumenten ist teilweise sehr alt, viele Instrumente sind abgeschrieben, so dass nur die 
jährliche Unterhaltung (z.B. neue Saiten, Mundstücke usw.) anfällt. Daher nur 5% Erhöhung. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ermäßigungen 

Bei zwei Hauptfächern pro Familie ermäßigt sich das Entgelt um jeweils 10 %. Bei drei Hauptfächern pro 
Familie ermäßigt sich das Entgelt um jeweils 15 %. Bei vier und mehr Hauptfächern pro Familie ermäßigt sich 
das Entgelt um jeweils 25 %. 
 
Zuschläge 
Im Fach Klavier wird ein Zuschlag von 5 % auf das Unterrichtsentgelt erhoben.  
Erwachsene ab dem vollendeten 27. Lebensjahr zahlen einen Aufschlag von 35 % auf das Unterrichtsentgelt.  

 
Das Entgelt der Musik- und Kunstschule Albstadt ist ein Jahresentgelt, welches in 12 gleichen Teilen erhoben 
wird. 
 
 
 
 
Kunstschule 
Im Fach Malen / Zeichnen wird ein Zuschlag von 10 % für Verbrauchsmaterialien erhoben. 
 
Berechnungsgrundlage: Für Schüler unter 27 Jahren gibt es einen Landeszuschuss in Höhe von 12,5 % für das 
pädagogische Personal. Da die Entgelte an der MuKS im Vergleich zu anderen Jugendkunstschulen bereits jetzt 
sehr hoch sind, wurde bei den Schülern unter 27 Jahren nur eine Erhöhung um 5% kalkuliert. Der 
Landeszuschuss soll künftig ausschließlich den Schülerinnen und Schülern unter 27 zukommen. 
Bisher wurde an der Kunstschule – im Gegensatz zur Musikschule - kein Erwachsenenzuschlag erhoben. Damit 
der Sprung bei den Erwachsenenentgelten jetzt nicht zu groß wird, wurde mit 17,5 % Zuschlag (Erhöhung um 5 
%, plus der weggefallene Landeszuschuss von 12,5 %) kalkuliert. 
 

 Neu Alt 
Monatl. Jahr Monatl. Jahr 

Gitarre / Blockflöte/ Ukulele/ Clarineo 
8,40 € 100,8 € 8,00 € 96,00 € 

Violine / Viola / Querflöte / Trompete / 
Cello / Kontrabass  10,50 € 126,00 € 10,00 € 120,00 € 
Oboe / Fagott / Horn / Posaune / Tuba/ 
Klarinette / Saxophon 12,60 € 151,20 € 12,00 € 144,00 € 
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Auch im Bereich der Kunstschule sollten die Querschnittskosten künftig mit eingerechnet werden. 
 
Gegenüberstellung mit/ohne Querschnittskosten: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Die Entgelte für die Kunstschule würden sich bei einer Erhöhung wie folgt ändern: 

 
 

 
Empfehlung des Beirats der MuKS 
Der Musikschulbeirat hat sich in seiner Sitzung am 20.06.2022 mit der Anpassung der Musik- und 
Kunstschulentgelte beschäftigt, eine Empfehlung erfolgte nicht. 
 
 
Ebenfalls vorgestellt im Musikschulbeirat wurde die Musikschulordnung und die AGB´s. 
Diese wurden auf der Grundlage der Empfehlungen des Bundesverbands der Musikschulen überarbeitet und 
aktualisiert. 
Der Musikschulbeirat hat die Änderungen zur Kenntnis genommen. 
 
 

II. Beschlussvorschlag  

Die Unterrichtsentgelte der Musik- und Kunstschule Albstadt, werden ab 01.10.2022 neu festgelegt. 

Die Musikschulentgelte werden auf einen Kostendeckungssatz von 42 % erhöht, die Entgelte der Kunstschule 
auf einen Kostendeckungssatz von 60,02 % erhöht. 

Der Musikschulordnung und den AGB´s wird zugestimmt. 
 
 
  

Prognose Einnahmen neu (5% bzw. 17,5% Erhöhung)  
Entgelte                                                                                                                                                
44952,00 €                                                                                                                                                                     

Materialkosten (10% der Entgelte)                                                                                                  
4495,20 €                                                                                       

Zuschuss Land (12,5% Personalkosten für u 27 Schüler)+ Landkreis                                        
4142,00 €                                                                                                                               

Summe                                                                                                                                                 
53589,20 €                                                                                                                            

ohne Querschnittskosten mit Querschnittskosten 

Kostendeckung 88,15%     
Städtischer Anteil 11,85%     

Kostendeckung 60,02 %    
Städtischer Anteil 39,98 % 

60 Minuten 90 Minuten 120 Minuten 

Neu Alt Neu Alt Neu Alt 

Erhöhung 
um 5% 

Erhöhung 
um 17,5% 

 Erhöhung 
um 5% 

Erhöhung 
um 17,5% 

 Erhöhung 
um 5% 

Erhöhung 
um 17,5% 

 

   
Sch u 27 Sch ü 27 Sch 

u 27 
Sch 
ü 27 

Sch u 27 Sch ü 27 Sch 
u 

27 

Sch 
ü 27 

Sch u 27 Sch ü 27 Sch 
u 

27 

Sch 
ü 27 

31,50 € 34,50 € 30,00 € 46,00 € 51,70 € 44,00 € 59,00 € 65,80 € 56,00 € 
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